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der Sowjetbürger, über die national
staatliche Ordnung sowie die Orga
nisation und Tätigkeit der sowjeti
schen Staatsorgane in den Haupt
etappen des sozialistischen und kom
munistischen Aufbaus. Der national- 
staatlichen Ordnung der UdSSR (—s- 
Sowjetföderation) entsprechend, ha
ben auch die Unionsrepubliken sowie 
die autonomen Republiken eigene 
Verfassungen, die auf der Entwick
lung einheitlicher sozialökonomischer, 
politischer und geistig-kultureller 
Grundlagen der Sowjetgesellschaft 
und des Sowjetstaates beruhen und 
den sozialistischen Internationalismus 
in den Beziehungen der Völker der 
UdSSR verkörpern.
Die erste Sowjetverfassung war 
die vom V. Gesamtrussischen So
wjetkongreß im Juli 1918 verab
schiedete Verfassung der RSFSR, 
in der die in der Großen So
zialistischen Oktoberrevolution er
richtete -» Diktatur des Proletariats 
in Form der Republik der -> Sowjets 
sowie die ersten Maßnahmen zur 
Schaffung und Festigung der soziali
stischen Wirtschaftsordnung, zur 
Sicherung der demokratischen Rechte 
und Freiheiten der Werktätigen, zur 
Gestaltung des sowjetischen multi
nationalen Staates und zum Aufbau 
des sowjetischen Leitungssystems 
entsprechend dem -*■ demokratischen 
Zentralismus staatsrechtlich ausge
prägt wurden. Die Verfassung formu
lierte das Ziel des Proletariats: die 
vollständige Unterdrückung der Bour
geoisie, die Beseitigung der Ausbeu
tung des Menschen durch den Men
schen und die Errichtung des Sozia
lismus. Sie legte umfassende Rechte 
und Freiheiten für die Werktätigen 
fest; zugleich entzog sie den Ausbeu
tern das Wahlrecht. Die Verfassung 
der RSFSR war das Vorbild für die 
Verfassungen der anderen Sowjet
republiken, die in den Jahren von 
1919-1922 verabschiedet wurden. 
Nach der Bildung der UdSSR am 
30. 12. 1922 erfolgte die Ausarbei
tung der ersten V. Sie wurde am

6. 7. 1923 vom Zentralen Exekutiv
komitee der UdSSR bestätigt und in 
Kraft gesetzt und am 31.1.1924 vom 
II. Sowjetkongreß der UdSSR end
gültig verabschiedet. Die V. von 1924 
war das Ergebnis der freiwilligen 
Vereinigung der damals bestehenden 
vier sozialistischen Sowjetrepubliken 
zu einem multinationalen sozialisti
schen Unionsstaat; sie legte die Bezie
hungen zwischen der Union und den 
Unionsrepubliken sowie das System 
der obersten Staatsorgane der UdSSR 
und der Unionsrepubliken staatsrecht
lich fest. Dem sozialistischen Cha
rakter des Sowjetstaates entspre
chend, behielt jede Unionsrepu
blik das Recht des Austritts, wobei 
jederzeit auch neue Mitglieder in die 
sozialistische Völkergemeinschaft auf
genommen werden konnten. Auf der 
Grundlage der V. verabschiedeten 
die Unionsrepubliken neue Verfas
sungen. Mit dem Sieg des Sozialismus 
in der UdSSR wurde es notwendig, 
die veränderten sozialökonomischen 
und sozialpolitischen Grundlagen der 
Sowjetgesellschaft und die sich dar
aus ergebenden staatsorganisatori
schen Erfordernisse auch verfassungs
rechtlich zu gestalten. Das erfolgte 
mit der V. von 1936. Zu dieser Zeit 
waren alle Ausbeuterklassen in der 
UdSSR bereits beseitigt. Die Arbei
terklasse hatte die führende Stellung 
in der Gesellschaft weiter gefestigt. 
Die Bauern hatten sich zur Klasse der 
Genossenschaftsbauern entwickelt. 
Eine neue, aus dem Volke hervorge
gangene und dem Sozialismus treu er
gebene sozialistische Intelligenz war 
herangewachsen. Die nationalen Be
ziehungen innerhalb der UdSSR ent
wickelten sich erfolgreich auf der 
Grundlage des sozialistischen Inter
nationalismus. In einer mehr als 
5 Monate währenden Voiksaus- 
sprache wirkten über 50 Mill. So
wjetbürger, 55% der erwachsenen 
Bevölkerung der UdSSR, an der 
endgültigen Erarbeitung des neuen 
Grundgesetzes der sowjetischen Ge
sellschafts- und Staatsordnung mit,

59 Kleines politisches Wörterbuch


